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S i t z u n g s t e r m i n e  

 
Tag / Uhrzeit Gremium Sitzungsort Seit

e 

Montag, 10.01.2022 
- 18.30 Uhr - 

Ausschuss für Verkehr, Bauwesen 
und Umwelt 
der Gemeinde Gettorf 
Aufgrund der aktuellen Coronalage findet  
die Sitzung nicht statt. 

 - 

Mittwoch, 12.01.2022 
- 19.00 Uhr - 

Ausschuss für Schulen, Jugend, 
Sport und Soziales 
der Gemeinde Felm 

Dörpshus 
Dorfstraße 56, 24244 Felm 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Das Amtsblatt Dänischer Wohld 
finden Sie auch im Internet unter www.amtdw.de / Amt / Aktuelles. 

Hier können Sie das Bekanntmachungsblatt auch 
als Newsletter abonnieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Schiedsleute des Amtes Dänischer Wohld und der Gemeinde Gettorf 
 

Amt Dänischer Wohld: Siegfried Mevs  Telefon: 0 43 46 / 41 21 07   
Gemeinde Gettorf:  Werner Helms-Rick  Telefon: 0 43 46 / 66 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die nächste Ausgabe des Amtsblattes Dänischer Wohld  
erscheint am Mittwoch, dem 19. Januar 2022 

 
 

  

http://www.amtdw.de/
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Gemeinde Felm 24214 Gettorf, den 23.12.2021 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 

 
Bekanntmachung 

 

der Sitzung des Ausschusses für Schulen, Jugend, Sport und Soziales der Gemeinde Felm 
 

Mittwoch, 12.01.2022, 19:00 Uhr, 
 

Dörpshus, Dorfstraße 56, 24244 Felm 
 

Zutritt nach 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) - Zusätzlich gilt Maskenpflicht -. 
 

T a g e s o r d n u n g :  
Öffentlicher Teil: 
 1. Begrüßung und Eröffnung  
   
 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 17.09.2020  
   
 3. Berichte  
   
 4. Eingaben  
   
 4.1. Anfragen  
   
 5. Einbau stationärer Lüftungsanlagen in Einrichtungen und Bezuschussung  
   
 6. Einwohnerfragestunde  
   

gez. - Vorsitzender -  
Für die Richtigkeit:  
 
Bahr 
 
 

 
 
 

Satzung 
des Schulverbandes Gettorf und Umgegend 
über die Benutzung und Gebührenerhebung 

für das Ganztagsangebot an der Grundschule Gettorf 
 
Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 
28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.05.2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 
566), des § 6 Abs. 5 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 24.01.2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 39, ber. S. 276), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 16.06.2021 
(GVOBl. Schl.-H. S. 723), der § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, § 4 Abs. 1 Var. 2 und § 6 Abs. 1 Satz 1 Abs. 
4 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein vom 10.01.2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 
27), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.05.2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 566), des § 25 des Gesetzes zur 
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen (Kindertagesstättengesetz – Ki-
TaG) vom 12.12.2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 759), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.02.2021 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 201) und Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Bst. e VERORDNUNG (EU) 2016/679 (Datenschutzgrundver-
ordnung – DSGVO) vom 27.04.2016 (Amtsblatt L 119 v. 04.05.2016, S. 1, ber. Amtsblatt L 314 v. 
22.11.2016, S. 72, Amtsblatt L 127 v. 23.05.2018, S. 2) i. V. m. § 3 Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz i. d. 
F. vom 02.05.2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 162)), wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsver-
sammlung Gettorf und Umgegend vom 09.06.2021 folgende Satzung erlassen:   
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Präambel: 
In der Absicht, die Satzung für das Ganztagsangebot für jeden Bürger verständlich lesbar zu verfassen, 
wird auf die Nennung der zwei Anredeformen Femininum und Maskulinum verzichtet. 
Die gewählte Anredeform bezieht ausdrücklich alle drei Geschlechter mit ein. 

 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
1. Der Schulverband Gettorf und Umgegend (nachfolgend Schulverband) ist Träger der Grundschule 

Gettorf. 

2. Der Schulverband unterhält in geeigneten Räumen der Grundschule bzw. im Bürgerzentrum der Ge-
meinde Gettorf, Kirchhofsallee 30, 24214 Gettorf, ein Ganztagsangebot im Rahmen der offenen Ganz-
tagsschule. 

3. Das Ganztagsangebot richtet sich an die Schüler, die in der Grundschule Gettorf beschult werden. 

4. Die „Offene Ganztagsschule“ bietet eine Ergänzung zum planmäßigen Unterricht. Die Teilnahme an 
dem Ganztagsangebot ist freiwillig. 

5. Die Aufnahmekapazität wird auf 220 Kinder begrenzt. Kinder, die lediglich die Frühbetreuung nutzen, 
werden nicht auf die Kapazitätsgrenze angerechnet. Die Kapazitätsgrenze wird nur angewandt soweit 
keine räumliche andere Lösung über die Konzeption oder Mitnutzung anderer Räume gefunden wer-
den kann.  

 
 

§ 2 
Betreuungsumfang und -angebot 

 
1. Die Betreuung findet an Schultagen jeweils von 7.00 Uhr bis zum Beginn der verlässlichen Grund-

schule und im Anschluss an die verlässliche Grundschule bis um 16.00 Uhr statt. Die Betreuung ist 
in folgende Zeitfenster eingeteilt: 

a) Frühbetreuung von 7.00 Uhr bis Schulbeginn 
b) Betreuung von 12.00 bis 14.00 Uhr 
c) Frühbetreuung und Betreuung bis 14.00 Uhr 
d) Betreuung 12.00 bis 16.00 Uhr 
e) Frühbetreuung und Betreuung bis 16.00 Uhr 

 
An Sonn- und Feiertagen, Samstagen, während der Schulferien/beweglichen Ferientage sowie an 
Schulentwicklungstagen findet keine Betreuung statt. Das Ganztagsangebot kann geschlossen wer-
den: 

a. an jährlich bis zu maximal 2 Tagen für besondere Veranstaltungen, wie z. B. Ausflüge 
b. auf Anordnungen des Gesundheitsamtes 
c. bei unvermeidbaren Bauarbeiten bzw. unvorhersehbaren Schadensfällen 
d. bei unüberbrückbaren Personalengpässen 

2. Im Rahmen des Ganztagsangebotes werden pädagogisch sinnvolle, den Unterricht ergänzende und 
unterstützende Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsangebote angeboten. Die Kinder haben Ge-
legenheit, diese Zeit u. a. für sich zum selbstbestimmten Handeln zu nutzen. Über die konkreten 
Inhalte der Betreuung entscheidet die Betreuungskraft unter Berücksichtigung der örtlichen und situ-
ationsbedingten Gegebenheiten an/in der Schule und in enger vertrauensvoller Zusammenarbeit mit 
dem Schulverband, der Schulleitung und den Erziehungsberechtigten. Unterricht ist nicht Gegen-
stand des Angebotes.  
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3. Um weitere Kinder oberhalb der Kapazitätsgrenze aufnehmen zu können, kann jedes Kind der Klas-
sen 1 und 2 verpflichtet werden, in jedem Schuljahr, einmal wöchentlich in der Zeit von 13.00 Uhr bis 
14.00 Uhr, an einem Sportangebot oder einer anderen Arbeitsgemeinschaft seiner Wahl teilzuneh-
men und sich verpflichtend dafür halbjährlich neu nach Verfügbarkeit der Angebote anzumelden. 

4. Der notwendige Personal- und Sachbedarf wird vom Schulverband gestellt. 

5. Die Schulleitung ist dem Personal gegenüber, das im Rahmen des Ganztagsangebotes beschäftigt 
ist, im Sinne der fachlichen Gesamtverantwortung weisungsberechtigt. 

 
 

§ 3 
Anmeldung und Aufnahme 

 
1. Verbindliche Anmeldungen im Rahmen der verfügbaren und belegbaren Plätze für das Ganztagsan-

gebot sind über die Grundschule Gettorf oder direkt beim Amt Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 
24214 Gettorf, abzugeben. 

2. Die Anmeldung ist jeweils zum 01. oder 15. eines jeden Monats möglich.  

a. Sie sollte grundsätzlich zusammen mit der Anmeldung zur erstmaligen Einschulung des Kin-
des an der Grundschule im Zeitraum September/Oktober des Vorjahres der Betreuung erfol-
gen. Eine verbindliche Zu- / Absage von Seiten des Schulverbandes erfolgt spätestens zum 
01.01. des Einschulungsjahres. 

b. Anmeldungen während der Grundschulzeit erfolgen grundsätzlich 3 Monate vor dem ge-
wünschten Betreuungsbeginn. Eine verbindliche Zu- / Absage bzw. eine Aufnahme auf die 
Warteliste von Seiten des Schulverbandes erfolgt innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der 
Anmeldung beim Schulverband. 

c. Sollte die Anzahl der Neu-Anmeldungen für das zukünftige Schuljahr die Anzahl der freien 
Plätze übersteigen, wird die Platzvergabe zum Stichtag 31.10. (Auswertung der vorliegenden 
Anmeldungen) eines jeden Jahres nach folgenden Kriterien erfolgen: 

 
1. Erziehungsberechtigte/r ist alleinerziehend und berufstätig 
2. Beide Erziehungsberechtigte sind berufstätig 
3. Alleinerziehungsberechtigte/r pflegt Angehörige (Nachweis erforderlich) 
4. Ein Erziehungsberechtigter ist berufstätig, zweiter pflegt Angehörige (Nachweis erforder-

lich) 
5. Geschwisterkinder werden bereits in der OGA der Parkschule betreut 
6. Losverfahren 

 
Sofern innerhalb einer Kriteriengruppe nicht alle Kinder einen Platz erhalten, wird per Losver-
fahren entschieden.  
 
Alle Kinder, die keinen Platz in der OGA erhalten haben, werden nach den o. g. Kriterien auf 
einer Warteliste aufgenommen. Nachträgliche Verschiebungen auf der Warteliste z. B. durch 
die Aufnahme einer Berufstätigkeit sind möglich. 
 
Anmeldungen, die nach dem 31.10. im Amt Dänischer Wohld eingehen, werden nach den o. 
g. Kriterien ausgewertet und ggf. in die Warteliste eingefügt. Innerhalb einer Kriteriengruppe 
erfolgt die Aufnahme auf die Warteliste an unterster Stelle. Eine schriftliche Zusage bzw. eine 
Information über die Aufnahme auf die Warteliste erfolgt nach Bearbeitung der Anmeldungen, 
die vor dem 31.10. eingegangen sind.   
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Die Anmeldung hat schriftlich durch den oder die Erziehungsberechtigte(n) zu erfolgen. 
 

3. Die Schüler können nicht gegen ihren ausdrücklichen Wunsch zur Teilnahme gezwungen werden. 

4. Über die Aufnahme auch in besonderen Härtefällen außerhalb § 3 Nr. 2 c dieser Satzung entscheidet 
der Schulverbandverbandsvorsteher in Abstimmung mit der Schulleitung. 

5. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. 
 
 

§ 4 
Ferienbetreuung 

 
Eine Betreuung während der Ferienzeiten und der unterrichtsfreien Tage erfolgt nicht. 

 
 

§ 5 
Gegenstand, Fälligkeit, Entstehung und Ende der Gebührenpflicht  

 
1. Die Inanspruchnahme des Ganztagsangebotes ist gebührenpflichtig.  

2. Die Verpflichtung zur Zahlung der Benutzungsgebühr entsteht mit der Aufnahme des Schülers an dem 
Ganztagsangebot und erlischt mit seinem Austritt. 

3. Die Kosten für den Besuch des Ganztagsangebotes werden jeweils zum Beginn des laufenden Monats 
fällig. Sie sind monatlich im Voraus bis zum 15. eines jeden Monats an den Schulverband zu entrich-
ten. 

4. Die Benutzungsgebühren werden für 12 Monate/Jahr fällig. 

5. Die Zahlungsverpflichtung besteht auch dann, wenn die Angebote unregelmäßig in Anspruch genom-
men werden. 

6. Die Abmeldung kann grundsätzlich nur zum 31.01. oder zum 31.07. eines jeden Schuljahres erfolgen. 
Sie hat schriftlich mit einer Kündigungsfrist von 8 Wochen durch die/den Erziehungsberechtigten an 
das Amt Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1 in 24214 Gettorf, zu erfolgen.  

7. Es bedarf keiner Kündigung zum Ende der regulären, vierjährigen Grundschulzeit. Hier enden die Be-
treuung sowie die Gebührenpflicht zum 31.07. des Schuljahres von Amts wegen. 

8. Eine Abmeldung in den letzten 3 Betreuungsmonaten eines Schuljahres ist grundsätzlich nicht mög-
lich, ausgenommen hiervon sind Ummeldungen in Zusammenhang mit einem Schulwechsel. Hier en-
det die Gebührenpflicht mit Ende des Monats in dem das Kind die Schule verlässt. 

9. Der Schulverband hat die Möglichkeit, Plätze, die nicht oder nur sporadisch in Anspruch genommen 
werden, nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten mit einer Frist von 30 Tagen zum Monats-
ende zu kündigen. 

 
 

§ 6 
Festsetzung der Gebühren 

 
Die Benutzungsgebühren werden durch einen Festsetzungsbescheid des Amtes Dänischer Wohld erho-
ben. 
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§ 7 
Gebührenpflichtige 

 
Gebührenpflichtig sind die zur Leistung des Unterhalts des Kindes Verpflichteten als Gesamtschuldner.  
 
 

§ 8 
Höhe der Gebühr 

 
1. Zur teilweisen Deckung der Angebote des Ganztagsangebotes werden Benutzungsgebühren erhoben. 
2. Sie betragen für die Inanspruchnahme der Zeitfenster für die Betreuung gem. § 2 der Satzung für 

die: 
a) Frühbetreuung von 7.00 Uhr bis Schulbeginn:      85,00 € / Monat 
b) Betreuung von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr:  100,00 € / Monat 
c) Frühbetreuung und Betreuung bis 14.00 Uhr:  115,00 € / Monat 
d) Betreuung 12.00 bis 16.00 Uhr:  130,00 € / Monat 
e) Frühbetreuung und Betreuung bis 16.00 Uhr:  145,00 € / Monat 

 
3. Eine Veränderung der Zeitfenster für die Betreuung ist grundsätzlich zum 31.01. und 31.07. eines 

jeden Schuljahres unter Einhaltung einer Kündigungs-/Mitteilungsfrist von 8 Wochen möglich. Die Än-
derung hat schriftlich durch die/den Erziehungsberechtigten an das Amt Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-
Platz 1 in 24214 Gettorf, zu erfolgen. 

4. Familien mit mehreren Kindern in zeitgleicher Betreuung im Offenen Ganztagsangebot der Parkschule 
erhalten eine Ermäßigung, sofern die Kinder dem gleichen Haushalt angehören. Das 2. Kind der Fa-
milie zahlt die hälftige Gebühr, das 3. Kind und weitere Kinder sind gebührenbefreit. 

 
Sollten die Geschwister unterschiedliche Betreuungszeiten in Anspruch nehmen, wird die Ermäßi-
gung auf die geringste monatliche Gebühr gewährt. 

 
 

§ 9 
Essensausgabe 

 
Im Rahmen des offenen Ganztagsangebotes wird ein Mittagessen angeboten. Dieses wird gesondert über 
den jeweiligen Anbieter in Rechnung gestellt.  

 
 

§ 10 
Sozialstaffel 

 
1. Nach § 25 Abs. 6 und 7 KiTaG kann auf Antrag eine Ermäßigung oder ein Erlass der Benutzungsge-

bühr nach § 8 dieser Gebührensatzung gewährt werden. Für dieses Verfahren ist der Kreis Rends-
burg-Eckernförde als Träger der Jugendhilfe zuständig. Anträge sind an das Amt Dänsicher Wohld, 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, zu richten. 

2. Antragsberechtigt sind die Eltern/Personensorgeberechtigten oder Gebührenschuldner. 
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§ 11 
Weisungsbefugnis 

 
1. Während der Betreuungszeiten unterliegen die anwesenden Schüler der Beaufsichtigung der Betreu-

ungskraft. Zum Zwecke der Unfallverhütung ist sie den Schülern gegenüber weisungsbefugt. 

2. Schüler, die den Betrieb der Einrichtung stören, können vom Besuch des Ganztagsangebotes ausge-
schlossen werden. In diesem Fall benachrichtigt die Betreuungskraft die Erziehungsberechtigten.  

3. Schüler, die aus Krankheitsgründen nicht am Schulunterricht teilnehmen, dürfen nicht an den Ange-
boten teilnehmen.   

 
 

§ 12 
Datenverarbeitung 

 
1. Zur Erfüllung der Aufgaben des Offenen Ganztagsangebotes, zur Ermittlung der Gebührenpflichten 

und zur Festsetzung der Gebühren im Rahmen dieser Satzung ist es gemäß §§ 3, 4 und 12 des 
Landesdatenschutzgesetzes SH (LDSG) i. V. m. Art. 6 Nr. 1 a, b + e und Art. 9 Abs. 1 und 2 a + b 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zulässig, neben den Angaben aus der Anmeldung für das 
Offene Ganztagsangebot, die Daten aus den Einwohnermeldeämtern zu verarbeiten bzw. sich diese 
Daten übermitteln zu lassen, soweit sie zur Aufgabenerfüllung nach dieser Satzung erforderlich sind. 

2. Darüber hinaus sind die Erhebung und die Weiterverarbeitung personenbezogener Daten zu Kontroll-
zwecken zulässig, soweit es zur Aufgabenerfüllung nach dieser Satzung erforderlich ist. 

3. Der Schulverband Gettorf und Umgegend und das Amt Dänischer Wohld sind befugt, auf der Grund-
lage von Angaben der Gebührenpflichtigen und von den nach Absatz 1 anfallende Daten ein Ver-
zeichnis der Benutzer und der Gebührenpflichtigen mit den für die Gebührenerhebung nach dieser 
Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke der Gebührenerhebung nach 
dieser Satzung zu verwenden. 

4. Der Einsatz von technikunterstützender Informationsverarbeitung ist zulässig.  

 
 

§ 13 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.02.2022 in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt die Satzung des Schulverbandes Gettorf und Umgegend über die Benutzung und Gebüh-
renerhebung für das Ganztagsangebot an der Grundschule Gettorf vom 10.07.2019, zuletzt geändert am 
28.09.2020 außer Kraft. 

 
 
Gettorf, den 20.12.2021 
 
gez. Kurt Arndt 
Schulverbandsvorsteher 
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Amtliche Bekanntmachungen 
 

Personalausweise und Pässe 
Die Personalausweise, die bis zum 17.12.2021 beantragt wurden, liegen vor. 
Die Reisepässe, die bis zum 10.12.2021 beantragt wurden, liegen vor. 
 
 

Gettorf, 04.01.2022 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 
 

Fundsachen 
 
Im Bürgerbüro des Amtes Dänischer Wohld wurden als Fundsachen abgegeben:  
 

1 Fahrrad 1 Smartwatch 
Gettorf, 04.01.2022 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

Bekanntmachung Mikrozensus 2022 

Alle vom Mikrozensus betroffenen Haushalte Schleswig-Holsteins erhalten seit Jahresbeginn 2022 ein 
Ankündigungsschreiben des Statistischen Amtes für Schleswig-Holstein, das über die Erhebung infor-
miert. Die Befragung der ausgewählten Haushalte erstreckt sich dabei über das gesamte Jahr 2022. Für 
den Mikrozensus besteht Auskunftspflicht. 
Wie groß ist ein durchschnittlicher Haushalt? Wie viele Familien mit Kindern gibt es in Schleswig-Holstein? 
Wie ist die Lebenssituation alleinerziehender Mütter oder Väter in unserer Gesellschaft?  
Antworten auf solche oder andere Fragen gibt der Mikrozensus, eine gesetzlich vorgeschriebene amtliche 
Haushaltsbefragung bei einem Prozent der Bevölkerung im gesamten Bundesgebiet.  
Rechtsgrundlage der Erhebung ist das vom Deutschen Bundestag beschlossene Mikrozensusgesetz vom 
7. Dezember 2016. 
Es werden alle Haushalte gebeten, die im Laufe des Jahres 2022 ein Schreiben des Amtes erhalten, die 
Arbeit des Statistischen Amtes und der Erhebungsbeauftragten zu unterstützen.  
Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie führen die Erhebungsbeauftragten die Interviews aus-
schließlich telefonisch durch. 
Gettorf, 04.01.2022 
 
Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
Bürgerbüro 
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Informationen über die melderechtlichen Widerspruchsmöglichkeiten 
 

Die Meldebehörde ist gemäß des Bundesmeldegesetzes (BMG) berechtigt, folgende Datenübermittlungen aus 
dem Melderegister vorzunehmen: 
 

1. Datenübermittlungen an das Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr 
 
Diese Übermittlungssperre ist nur maßgeblich für Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die das 18.       
Lebensjahr noch nicht vollendet haben.  
 
Nach § 58 b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes 
sind, verpflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind. Zum Zweck der Übersen-
dung von Informationsmaterial übermitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für das Personalmanagement 
der Bundeswehr aufgrund § 58 c Abs. 1 des Soldatengesetzes i. V. m. § 36. Abs. 2 Satz 1 BMG jährlich bis zum 
31. März den Familiennamen, Vornamen und die gegenwärtige Anschrift zu Personen mit deutscher Staatsan-
gehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. 

 

2. Datenübermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 
 
Haben MitgliederInnen einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft Familienangehörige, die nicht dersel-
ben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, darf die Meldebehörde gemäß § 42 Abs. 
2 BMG von diesen Familienangehörigen den Vor- und Familiennamen, Geburtsdatum und -ort, Geschlecht, 
Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionszugehörigkeit, derzeitige Anschriften, Auskunftssperren 
nach § 51 BMG sowie Sterbedatum übermitteln.  
 
Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht die Übermittlung von Daten für Zwecke des 
Steuererhebungsrechts an die jeweilige öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft. Diese Zweckbindung wird 
dem Empfänger bei der Datenübermittlung mitgeteilt.  

 

3. Datenübermittlung an Parteien, Wählergruppen u.a. bei Wahlen und Abstimmungen 
 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 5 BMG i. V. m. § 50 Abs. 1 BMG Parteien, Wählergruppen und anderen 
Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommu-
naler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten Auskunft aus dem Melderegister 
über die in § 44 Abs. 1 Satz 1 BMG bezeichneten Daten von Gruppen von Wahlberechtigten erteilen, soweit für 
deren Zusammensetzung das Lebensalter bestimmend ist. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen da-
bei nicht mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, die Daten übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung 
bei einer Wahl oder Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl oder Abstim-
mung zu löschen oder zu vernichten. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt.  
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4. Datenübermittlung aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk 
 
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen 
von Einwohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 Abs. 5 BMG i. V. m. § 50 Abs. 2 BMG Auskunft über den 
Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art des Jubiläums erteilen.  
 
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder fol-
gende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. Bei einem Widerspruch werden 
die Daten nicht übermittelt.  

 

5. Datenübermittlung an Adressbuchverlage 
 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 5 BMG i. V. m. § 50 Abs. 3 BMG Adressbuchverlagen zu allen Ein-
wohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilt werden über deren Familienname, Vornamen, 
Doktorgrad und derzeitige Anschriften. 
 
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buch-
form) verwendet werden. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt.  

 

Sie haben das Recht, gegen jede einzelne Art der genannten  
Datenübermittlungen zu widersprechen. 

Eingetragene Übermittlungssperren gelten bis zu ihrem Widerruf! 

 

Wenn Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen möchten, reichen Sie bitte den unterschriebenen Antrag 
im Bürgerbüro des Amtes Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, ein.  

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Lang (Tel. 04346/91-234), Frau Reincke (Tel. 04346/91-233) oder 
Frau Rösemann (Tel. 04346/91-232).  

 
Gettorf, 04.01.2022 
 
Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
Bürgerbüro 

 

Amt Dänischer Wohld 
Bürgerbüro 
Karl-Kolbe-Platz 1 
24214 Gettorf 
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Antrag auf Einrichtung einer Übermittlungssperre  
 

 

Familienname:  

Vorname(n):  

Geburtsdatum:  

Anschrift:  
 

Ich beantrage die Eintragung einer Übermittlungssperre und lege wie folgt Widerspruch ein: 

 

☐ Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das Personalmanagement der Bun-
deswehr (§ 58 c Abs. 1 Soldatengesetz i. V. m. § 36 Abs. 2 Satz 1 BMG) 

 

☐ Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften (§ 42 Abs. 2 

und 3 BMG) 

 

☐ Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen u. a. bei Wahlen und Abstim-
mungen (§ 50 Abs. 1 und 5 BMG) 

 

☐ Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, 
Presse oder Rundfunk (§ 50 Abs. 2 und 5 BMG) 

 

☐ Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage (§ 50 Abs. 3 und 5 BMG) 

 

Datum und Unterschrift *) 

 

 

 

*) -  Der Antrag ist von jedem Antragsteller (ab vollendetem 16. Lebensjahr) zu unterschreiben 
-  Anträge für minderjährige Kinder sind von beiden Erziehungsberechtigten zu unterschreiben 
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Mitteilungen der Verwaltung 
 

Bürgermeistersprechstunde 
 

Gemeinde Bürgermeister/in Tag / Datum Uhrzeit Ort 

Gettorf Hans-Ulrich Frank Donnerstag, 03.03.2022 15.00 – 
18.00 

nur nach telefonischer 
Anmeldung unter  
91-200 

Lindau Jens Krabbenhöft 

Sprechstunde telefonisch (0 43 46 – 60 02 77) nach vorheriger 
Terminvereinbarung oder unter jens.krabbenhoeft@gmx.de . 
Sprechstunden im Dörpshus in Revensdorf oder im Feuerwehr-
haus in Großkönigsförde werden wieder stattfinden, wenn die 
Coronabedingungen es zulassen. 

Neudorf-Bornstein Christoph Arp Sprechstunde nach Vereinbarung unter E-Mail:  
info@tischlerei-arp.com 

Neuwittenbek Waltraud Meier Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0 43 46 - 600191 

Osdorf Helge Kohrt Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0 43 46 – 41 31 32 

Schinkel Sabine Axmann-
Bruckmüller Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0 43 46 - 93 93 56 

Tüttendorf Thomas Thee Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0151 193 290 81 

 
 

 
 
 

Rentenberatung in Gettorf 
 

Frau Schlewitz bietet für alle Bürgerinnen und Bürger aus dem Amtsbereich Dänischer Wohld eine          
Rentenberatung an. Sie führt nicht nur eine Rentenberatung durch, sondern bei Bedarf nimmt sie auch 
die entsprechenden Anträge mit den Versicherten auf. Kosten entstehen den Versicherten hierfür nicht.  
 

Aufgrund der derzeitigen Corona-Verordnungen finden die Beratungsgespräche ausschließlich telefonisch 
statt. 
 

Bei Beratungswünschen kontaktieren Sie bitte Frau Schlewitz unter folgender Telefonnummer:     
0 43 46 – 60 02 40.  
 

Bitte halten Sie Ihre Rentenversicherungsnummer bereit. 

Bei der Anmeldung wird auch geklärt, welche Versicherungsunterlagen Sie für das Beratungsgespräch 
benötigen.  

Gettorf, 04.01.2022 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 
 
  

mailto:jens.krabbenhoeft@gmx.de
mailto:info@tischlerei-arp.com
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Stellenausschreibungen 
 

 

 

 

 
Das Amt Dänischer Wohld stellt zum 1. August 2022 eine/n  
 

Auszubildende/n  zur/zum Verwaltungsfachangestellten (m/w/d) 
– Fachrichtung Kommunalverwaltung –  

ein. 

Das Amt Dänischer Wohld im Herzen Schleswig-Holsteins – zwischen Eckernförder Bucht und dem Nord-
Ostsee-Kanal ist eine moderne hauptamtlich verwaltete Kommunalverwaltung und als Dienstleister für ca. 
16.000 Einwohner/innen zuständig.  
 
Es erwartet Sie beim Amt Dänischer Wohld eine anspruchsvolle und vielseitige praktische Ausbildung in 
den Fachbereichen Zentrale Dienste, Finanzen, Ordnungswesen/Bürgerbüro und Bauwesen. Die dreijäh-
rige  Ausbildung erfolgt durch qualifizierte Ausbilder*innen.  
 
Die fachtheoretische Ausbildung erfolgt an den Berufsbildenden Schulen in Rendsburg oder Kiel (Block-
unterricht). Weiterhin gehört zur Ausbildung ein Verwaltungseinführungs- und Verwaltungsabschlusslehr-
gang an der Verwaltungsakademie Bordesholm. Darüber hinaus erfolgt eine Teilnahme an dem kreisin-
ternen Unterricht, der in Form von ganztägigen Workshops in der Kreisverwaltung Rendsburg stattfindet.  
Wir erwarten von den Bewerber*innen:  
 mindestens einen mittleren Bildungsabschluss, 
 mindestens befriedigende Leistungen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Wirtschaft/Politik, 
 Interesse an rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Themen, 
 Bürger*innen - und serviceorientiertes Verhalten, 
 Verantwortungsbewusstsein, 
 Kommunikationsfähigkeit, 
 Teamfähigkeit. 

 

Für die Verwaltungsausbildung sind Grundkenntnisse im Umgang mit dem PC sowie den gängigen Office-
Anwendungen sehr von Vorteil.  
 
Wir bieten: 
 

 eine qualifizierte Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten 
 ein Ausbildungsentgelt nach Tarifvertrag – derzeit –    

 

o 1. Ausbildungsjahr:  1.068,26 € brutto 
o 2. Ausbildungsjahr:  1.118,20 € brutto 
o 3. Ausbildungsjahr:     1.164,02 € brutto  

 

 eine Jahressonderzahlung und vermögenswirksame Leistungen entsprechend des Tarifvertrages 
 Ausbildungsabschlussprämie in Höhe von 400,00 Euro brutto 

 
Haben Sie noch weitere Fragen zur Ausbildung beim Amt Dänischer Wohld?  
Dann wenden Sie sich an unsere Ausbildungsleiterin Frau Ute Schwauna unter der Telefonnummer: 
04346/91212. 
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, richten Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugniskopien bis 
zum 31.01.2022 an den Amtsdirektor des Amtes Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf.  
Alternativ per Email an poststelle@amtdw.landsh.de (Alle Dokumente in eine pdf-Datei zusammenge-
fasst). 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor  

mailto:poststelle@amtdw.landsh.de


Seite 14                                                                            Nr. 01/2022 
 

 
 
 
 
 
 

 
Die Gemeinde Schinkel sucht ab 01.02.2022 für das offene Ganztagsangebot an der Grundschule     
Schinkel eine 

 
 

Betreuungskraft 
(m/w/d) 

 
mit einer durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit von 13,05 h 

(um die Mittagszeit zwischen 12.00 und 15.00 Uhr 
während der Schulzeiten) 

 
 
Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen 
 

• Aufsicht und Betreuung von Grundschulkindern (1. – 4. Klasse) in der Zeit von 12.00 bis  
15.00 h  
„Spielen, malen, basteln, lesen, lachen, toben, trösten“ 

• Begleitung und Initiierung verschiedener Spielsituationen im Innen- und Außenbereich;  
Spielmaterialien bereitstellen und aufräumen 

• Begleitung bei den Hausaufgaben 
• Zusammenarbeit mit dem Team 

 
Wir erwarten 
 

• Freundliche und wertschätzende Arbeit mit Kindern, Eltern und dem Team 
• Verantwortungsbewusstsein und selbständiges Arbeiten 
• Flexibilität 
• Belastbarkeit, Kreativität, Zuverlässigkeit  und Teamfähigkeit 
• Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung 

 
 
Die Eingruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe S 2 des TVöD.  
 
Fragen beantwortet Ihnen die Leiterin der offenen Ganztagsbetreuung, Frau Strecker, Tel.: 04346 / 8247 
(AB). 
 
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis 
zum 14.01.2022 an die Gemeinde Schinkel, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf oder per Email an  
poststelle@amtdw.landsh.de (in eine pdf-Datei zusammengefasst). 

 
 

Gemeinde Schinkel 
Die Bürgermeisterin 

 
 
  

mailto:poststelle@amtdw.landsh.de
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Der Schulverband Gettorf und Umgegend sucht ab sofort unbefristet für die Grundschule Gettorf eine/n 

 
 

Schulsekretär/in  (m/w/d) 
 
 
Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt durchschnittlich 14,0 h in der Woche – mit Vorarbeit für die             
Schulferien beträgt die tatsächliche Arbeitszeit 15,0 h – verteilt auf 3 Tage in der Woche.  
 
Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen 
 

• Erledigung des Schriftverkehrs für die Schulleitung 
• Terminabsprachen und Koordination 
• Telefondienst und Erteilung von Auskünften 
• Vorbereitung, Organisation und Betreuung von Veranstaltungen, Bewirtung und Betreuung von 

Gästen 
• Erstellen von Statistiken 
• Verwaltung des Büromaterials 
• Bearbeitung von Rechnungen, Verwaltung des Schuletats 
• Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Schüler/innen  
• Bearbeitung des Postverkehrs 

 
Wir erwarten 

• Abgeschlossene Berufsausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r oder in einem kaufmänni-
schen Beruf 

• Praktische Erfahrung im Ausbildungsberuf bzw. in der Sekretariatsarbeit 
• Sehr gute Kenntnisse in MS Office 
• Bereitschaft, sich in spezifische Schulverwaltungsprogramme einzuarbeiten 
• Organisationsgeschick, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit 
• Flexibilität und Teamfähigkeit 
• Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten 
• Gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen sowie ein freundliches und sicheres  

Auftreten 
• Kenntnisse in Erste-Hilfe 
• Im Bedarfsfall Vertretung des weiteren Teammitglieds 

 
Die Eingruppierung erfolgt  in die Entgeltgruppe 5 TVöD. 
 
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Frau Schwauna von der Amtsverwaltung Dänischer Wohld                           
Tel.: 04346/91212. 
 
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis 
zum 14.01.2022 an den Schulverband Gettorf und Umgegend, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf. 
Alternativ per Email an poststelle@amtdw.landsh.de (alle Dokumente in eine pdf-Datei zusammenge-
fasst). 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 

Schulverband Gettorf und Umgegend 
Der Schulverbandsvorsteher 

 
  

mailto:poststelle@amtdw.landsh.de
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Der Schulverband Gettorf und Umgegend sucht ab 10.01.2022 für das offene Ganztagsangebot an der 
Grundschule Gettorf eine/n 

 
 

sozialpädagogische/n Assistenten/in  
 (m/w/d) 

 
 

mit einer durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit von 15,25 h.  
 
 
Der Arbeitseinsatz erfolgt bedarfsorientiert und entsprechend des Stundenkontingents in den Schulzeiten 
von 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr und von 11.30 Uhr bis 16.00 Uhr. 
 
Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen 
 

• Aufsicht und Betreuung von Grundschulkindern (1. – 4. Klasse) 
vor und nach dem Schulunterricht 
„Spielen, malen, basteln, lesen, lachen, toben, trösten“ 

• Begleitung und Initiierung verschiedener Spielsituationen im Innen- und Außenbereich;  
Spielmaterialien bereitstellen und aufräumen 

• Begleitung bei den Hausaufgaben 
• Zusammenarbeit mit dem Team 

 
Wir erwarten 
 

• Freundliche und wertschätzende Arbeit mit Kindern, Eltern und dem Team 
• Verantwortungsbewusstsein und selbständiges Arbeiten 
• Flexibilität 
• Belastbarkeit, Kreativität, Zuverlässigkeit  und Teamfähigkeit 
• Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung 
 

 
Die Eingruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe S 3 des TVöD.  
 
Fragen beantwortet Ihnen die Leiterin der offenen Ganztagsbetreuung, Frau Szafranski,                               
Tel.: 04346 / 6013418. 
 
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis 
zum 14.01.2022 an den Schulverband Gettorf und Umgegend, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf oder per 
Email an poststelle@amtdw.landsh.de (in eine pdf-Datei zusammengefasst). 

 
 

Schulverband Gettorf und Umgegend 
Der Schulverbandsvorsteher 

 
 
 
  

mailto:poststelle@amtdw.landsh.de
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Der Schulverband Gettorf und Umgegend sucht ab sofort als Krankheitsvertretung eine 
                           
 

Reinigungskraft  (w/m/d) 
 
für die Isarnwohld-Schule Gettorf. 
 
Der Arbeitseinsatz erfolgt in der Mittags-bzw. Nachmittagszeit.  
Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt durchschnittlich 15 h.  
 
Die Eingruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe 2 der Entgeltordnung zum Tarifvertrag öffentlicher Dienst.  
 
Fragen zum Arbeitseinsatz richten Sie bitten an Frau Haß, Tel.: 0173/6265821. 
 
Wenn Sie Fragen zum Arbeitsverhältnis haben, steht Ihnen Frau Schwauna von der Amtsverwaltung       
Dänischer Wohld unter Tel.: 04346/91212 zur Verfügung.  
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung bis 07.01.2022 an den 
Schulverband Gettorf und Umgegend, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf.   
Alternativ per Email an poststelle@amtdw.landsh.de (alle Dokumente in eine pdf-Datei zusammenge-
fasst). 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 

Schulverband Gettorf und Umgegend 
Der Schulverbandsvorsteher 

 
********************* 

 
Der Schulverband Gettorf und Umgegend sucht ab sofort für die Grundschule Gettorf eine 
 

Unterstützungskraft für den  
Schulhausmeister (m/w/d) 

 
im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung (Mini-Job).  
 
Die/der neue Mitarbeiter/in soll teamfähig, flexibel und nach kurzer Einarbeitungszeit in der Lage sein, den 
Schulhausmeister bei den täglich anfallenden Arbeiten zu unterstützen. Handwerkliches und/oder           
gärtnerisches Geschick ist Voraussetzung.  
 
Der Arbeitseinsatz erfolgt flexibel bei einer max. Arbeitszeit von 7 h wöchentlich.  
 
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen der Schulhausmeister Herr Kammer, Tel.: 0175/1683814. 
 
Wenn Sie Fragen zum Arbeitsverhältnis und Stundenentgelt haben, steht Ihnen Frau Schwauna von der 
Amtsverwaltung Dänischer Wohld,  Tel.: 04346/91212 zur Verfügung. 
 
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte Ihre Bewerbung bis  zum 21.01.2022 an den 
Schulverband Gettorf und Umgegend, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf oder per Email an                         
poststelle@amtdw.landsh.de (in eine pdf-Datei zusammengefasst). 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 

Schulverband Gettorf und Umgegend 
Der Schulverbandsvorsteher 

 
  

mailto:poststelle@amtdw.landsh.de
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       Terminankündigung 
 
 
 

 

Weihnachtsbaumabfuhr im Kreis Rendsburg-Eckernförde 
 
Borgstedt, 10.12.2021 
 
Im Januar 2022 sammelt die Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde (AWR) kreisweit die ausgedienten Weih-
nachtsbäume ein. Die AWR bittet um dringende Beachtung, dass Gartenabfälle  - auch Tannenbäume - von dieser 
Sammlung ausgeschlossen sind. 
Bitte entfernen Sie vor der Entsorgung allen Schmuck aus Ihrem Baum. In der weiteren Verarbeitung ist auch das 
schönste Lametta schlicht ein ärgerlicher Fremdstoff. 
 

In den Städten Rendsburg, Büdelsdorf und Eckernförde sowie in Alt Duvenstedt (nur in den Ortsteilen Stenten und 
Krummenort) werden die Weihnachtsbäume vom Straßenrand abgeholt.  
 

In allen anderen Orten bringen Sie die ausgedienten Weihnachtsbäume bitte zu den ausgewiesenen Sam-
melstellen. Von dort werden sie dann von uns abgeholt.  
 

So finden Sie Ihren Termin:  
Variante I: Wann in Ihrem Ort und Ihrer Straße die Tannenbäume abgeholt werden,  
finden Sie in der Liste im Anhang. 
 

Variante II: alle Abfuhrtermine finden Sie unter https://www.awr.de/unser-leistungsangebot/leistungen/weihnachts-
baumabfuhr/ 
 

Sie haben Ihren Termin verpasst oder Sie möchten Ihren Baum früher loswerden? Kein Problem! Bis Ende Januar 
können Sie Ihren Weihnachtsbaum auch kostenlos auf einem der zehn AWR-Recyclinghöfe abgeben. 
 

Bei Fragen hilft Ihnen auch gerne das Service-Telefon der AWR: 04331 - 345-123. 
 

Ansprechpartner für diese Terminankündigung: 
Ralph Hohenschurz-Schmidt   
Fon: 04331 / 345 – 103 / E-Mail: hoschmi@awr.de 
 
 
Gemeinde Datum Sammelplätze 

Felm/Felmerholz 10.01.2022 Grundstück Schule 
OT Felmerholz: Grundstück ehem. Schule 

Gettorf 11.01.2022 

Rollschuhbahn - Eingang Park Süderstraße - Nierott (Parkplatz am  
Wanderweg) - Parkplatz Jägerwinkel (am Kinderspielplatz) - Ofeld  
(bei den Containern) - Bolzplatz am Sander Weg - Karl-Kolbe-Platz  
(innerhalb der Absperrung) 

Lindau 11.01.2022 Großkönigsförde: Feuerwehrgerätehaus, OT Revensdorf: Bauhof/Mehrge-
nerationenhaus 

Neudorf-Bornstein 11.01.2022 OT Neudorf: Feuerwehrgerätehaus 
OT Bornstein: Feuerwehrgerätehaus 

Neuwittenbek 10.01.2022 Parkplatz am neuen Feuerwehrgerätehaus 
OT Altwittenbek: Bolzplatz Steenrott 

Osdorf 10.01.2022 Parkplatz Tennisplatz (Schule) - Schönsland am Wendehammer hinter 
Kreisverkehr rechts 

Schinkel 11.01.2022 Parkplatz hinter dem Feuerwehrgerätehaus 

Tüttendorf 11.01.2022 Blickstedt: Schulhof der ehem. Schule, Wulfshagenerhütten: Bolzplatz,  
Tüttendorf: Bolzplatz an der alten Schule 

 
  

https://www.awr.de/unser-leistungsangebot/leistungen/weihnachtsbaumabfuhr/
https://www.awr.de/unser-leistungsangebot/leistungen/weihnachtsbaumabfuhr/
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Volkshochschule Gettorf 
Frühjahrssemester 2022 

 
 

Liebe Interessierte und Freunde der Volkshochschule Gettorf, 
das Frühjahrssemester startet ab dem 10. Januar 2022 mit den bekannten Kursen – soweit es 

die aktuelle Corona-Lage zulässt. Ab Februar finden auch wieder neue, spannende Workshops, 
Exkursionen, Führungen und Vorträge statt! Sie finden alle unsere Angebote auf der Seite 

www.vhs-sh.net/vhs-gettorf 
Das Programm wird auf ständig erweitert und aktualisiert. Ein Ausschnitt erscheint alle 14 Tage 

hier im Amtsblatt. Bleiben Sie gesund und optimistisch! 
Ich bin zu folgenden Zeiten persönlich erreichbar:  

Montag 8.30 – 12.00 Uhr, Mittwoch 8.30 – 12.00 Uhr, Donnerstag 16.00 – 19.00 Uhr 
Tel.: 04346 / 60 29 25 (bitte nutzen Sie auch den Anrufbeantworter) 

E-Mail: vhs@gemeinde-gettorf.de / Homepage: www.vhs-gettorf.de 

Die Volkshochschule Gettorf wünscht 
einen wunderbaren Start in das neue Jahr! 

Ihre Bodil Busch 
Leitung der VHS Gettorf 

 

Die Tabelle zeigt nur die Kurse, welche voraussichtlich im Januar 2022 starten! 

Start Wochentag Uhrzeit Ter-
mine Kurstitel Ort 

Januar 2022 
10.01.  Montag 09:00 – 10:30 12 Kurs: Englisch (B1) Amt 
10.01.  Montag 10:30 – 12:00 12 Kurs: English Conversation (B1) Amt 
10.01.  Montag 14:50 – 15:50 10 Kurs: Line Dance für Fortgeschrittene TZ 
10.01.  Montag 16:00 – 17:00 10 Kurs: Line Dance TZ 
10.01.  Montag 16:00 – 16:45 10 Kurs: Musikwichtel (1½ – 3 Jahre) Triangel 
10.01.  Montag 17:00 – 17:45 10 Kurs: Musikwichtel (1½ – 3 Jahre) Triangel 
10.01.  Montag 17:00 – 18:00 10 Kurs: Faszien-Yoga am Montagnachmittag KiTa 
10.01.  Montag 18:00 – 19:30 10 Kurs: Orientalischer Tanz Triangel 
10.01.  Montag 18:15 – 19:15 10 Kurs: Faszien-Yoga am Montagabend KiTa 
10.01.  Montag 19:00 – 20:30 11 Kurs: Dänisch für Fortgeschrittene (B1) IWS 
11.01.  Dienstag 09:15 – 10:15 10 Kurs: Pilates mit Faszientraining Triangel 
11.01.  Dienstag 10:20 – 11:20 10 Kurs: Pilates mit Faszientraining Triangel 
11.01.  Dienstag 16:00 – 16:45 10 Kurs: Musikwichtel (1½ – 3 Jahre) Triangel 
11.01.  Dienstag 17:00 – 17:45 10 Kurs: Musikwichtel (1½ – 3 Jahre) Triangel 
11.01.  Dienstag 17:00 – 18:15 10 Kurs: Hatha Yoga am Dienstagnachmittag KiTa 
11.01.  Dienstag 18:30 – 19:45 10 Kurs: Hatha Yoga am Dienstagabend KiTa 
12.01.  Mittwoch 09:00 – 10:00 10 Kurs: Sanfte Wirbelsäulengymnastik Triangel 
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Volkshochschule Gettorf 
Frühjahrssemester 2022 

 
 

12.01.  Mittwoch 09:30 – 11:00 8 Kurs: Französisch für Fortgeschrittene I (B 1.10) Triangel 
12.01.  Mittwoch 10:00 – 11:00 10 Kurs: Sanfte Wirbelsäulengymnastik Triangel 
12.01.  Mittwoch 16:00 – 17:00 10 Kurs: Antara® – gesunder Rücken Triangel 
12.01.  Mittwoch 17:00 – 18:00 10 Kurs: Antara® – gesunder Rücken Triangel 
12.01.  Mittwoch 18:00 – 19:00 10 Kurs: Faszien & Stretch Triangel 
12.01.  Mittwoch 18:30 – 21:30 4 Kurs: Nähen kreativ IWS 
13.01.  Donnerstag 09:00 – 10:30 12 Kurs: Keep your English fit, just for fun! (B2) Amt 
13.01.  Donnerstag 10:30 – 12:00 12 Kurs: Keep your English fit, just for fun! (B2) Amt 
13.01.  Donnerstag 16:20 – 17:20 10 Kurs: Wirbelsäulengymnastik KuBiz 

13.01.  Donnerstag 17:00 – 18:15 10 Kurs: Ruhige Yogapraxis für Ungeübte und Wieder-
Einsteiger KiTa 

13.01.  Donnerstag 17:25 – 18:25 10 Kurs: Wirbelsäulengymnastik KuBiz 
13.01.  Donnerstag 17:30 – 18:45 10 Kurs: Dänisch (A1/A2) IWS 
13.01.  Donnerstag 18:30 – 19:30 10 Kurs: Wirbelsäulengymnastik KuBiz 
13.01.  Donnerstag 18:30 – 19:45 10 Kurs: Hatha Yoga am Donnerstagabend KiTa 
13.01.  Donnerstag 19:00 – 20:15 10 Kurs: Dänisch für Anfänger*innen IWS 
14.01. Freitag 09:30 – 11:00 10 Kurs: Französisch für Fortgeschrittene II (B1) Triangel 
14.01.  Freitag 11:00 – 12:00 10 Kurs: Pilates mit Faszientraining Triangel 
14.01.  Freitag 16:00 – 16:45 10 Kurs: Musikwichtel (1½ – 3 Jahre) Triangel 
14.01.  Freitag 17:00 – 17:45 10 Kurs: Musikwichtel (3 - 5 Jahre) Triangel 
15.01.  Samstag 10:00 – 17:00 1 Kurs: Patchwork IWS 
17.01.  Montag 10:00 – 11:30 10 Kurs: Tanzkreis am Montagvormittag Triangel 
17.01.  Montag 19:00 – 20:30 10 Kurs: Singen – aber wie? Be-stimme Dich selbst! Mühle 
19.01.  Mittwoch 18:00 – 19:30 10 Kurs: Englisch für (Wieder-) Einsteiger (A1) IWS 
19.01 Mittwoch 19:30 – 20:45 10 Kurs: English Conversation (B1) IWS 

21.01.  Freitag 
Samstag 

15:00 – 21:00 
10:30 – 16:30 2 Kurs: Kreatives Nähwochenende IWS 

22.01.  Samstag 14:00 – 16:30 1 Workshop: Gelassen älter werden mit Yoga I (40+) KiTa 
28.01.  Freitag 09:00 – 10:30 10 Kurs: Hatha Yoga am Freitagvormittag Triangel 
29.01.  Samstag 11:00 – 15:00 1 Kurs: Offener Nähtreff für Kinder (ab 5. Klasse) IWS 
29.01.  Samstag 14:00 – 16:30 1 Workshop: Gelassen älter werden mit Yoga II (40+) KiTa 

 
Kursorte: 
Amt  Amt Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1 
IWS  Isarnwohld-Schule, Süderstraße 72-74 
KiTa  Krippe „Am Sportplatz“ (Zufahrt: Triangel) 
KuBiz  Kultur- und Bildungszentrum an der Isarnwohld-Schule, Süderstraße 72-74 
Mühle  Gettorfer Mühle „Rosa“, Mühlenplatz 
Triangel VHS (ehemaliges Sportlerheim des GSC, Triangel) 
*  Bitte beachten Sie die detaillierten Ortsangaben im Programm unter    
  www.vhs-sh.net/vhs-gettorf oder kontaktieren Sie bei Fragen die Geschäftsstelle 
 
  

http://www.vhs-sh.net/vhs-gettorf
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Wochenmarkt in Gettorf 
 

Besuchen Sie den Gettorfer Wochenmarkt in der Eichstraße (Fußgängerzone) 
freitags    von 08.00 bis 12.00 Uhr 
dienstags von 08.00 bis 14.00 Uhr 

 

 
 
 
 
 
 

Umsonstladen Schinkel  
Wir sind für Sie da, aber nur mit Maske und ggf. etwas Geduld 

 
Wir nehmen und geben unentgeltlich alle nicht sperrigen, noch brauchbaren Gegenstände. 
 
Hauptstraße 49 
24214 Schinkel 
Telefon: 04346 6893 
Ansprechperson: Uwe von Ahlften 
E-Mail: umsonstladen-schinkel@web.de 

Öffnungszeiten in der Schulzeit: 
Dienstag, Freitag, Samstag:  09.30 - 12.30 Uhr 
Dienstag, Freitag:   15.00 - 18.00 Uhr 

Öffnungszeiten in der Ferienzeit: 
Samstag:    09.30 - 12.30 Uhr 

 
 
 
 
 
 

Impressum: 
Herausgeber des Amtsblattes Dänischer Wohld: 
Der Amtsdirektor des Amtes Dänischer Wohld, 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf,  04346 91-200, 
E-Mail: poststelle@amtdw.landsh.de 
Redaktion: Amtsdirektor Matthias Hannes Meins (V. i. S. d. P.) 
Druck: Eigendruck 
Erscheinungsweise: 
Satzungen und Verordnungen der Gemeinden und des Amtes Dänischer Wohld werden durch Abdruck im „Amtsblatt des Amtes 
Dänischer Wohld“ veröffentlicht. Das „Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld“ ist amtliches Bekanntmachungsblatt des Amtes       
Dänischer Wohld und der Gemeinden Felm, Gettorf, Lindau, Neudorf-Bornstein, Neuwittenbek, Osdorf, Schinkel und Tüttendorf 
sowie sonstiger öffentlich-rechtlicher Körperschaften. Es erscheint jeweils am 1. und 3. Mittwoch im Monat, sofern Veröffentli-
chungen vorliegen. Wird eine von der vorstehend festgesetzten Erscheinungsfolge abweichende zusätzliche Ausgabe erforder-
lich, so wird auf das Erscheinen und den Inhalt des amtlichen Teils in der Tagespresse hingewiesen. Sollte der jeweilige Erschei-
nungstag auf einen Feiertag fallen, erscheint das „Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld“ am darauf folgenden Werktag. 
Das Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld finden Sie auch im Internet unter http://www.amt-daenischer-wohld.de/„Aktuelles“; 
hier können Sie das Mitteilungsblatt auch als Newsletter abonnieren. 
Das „Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld“ liegt in den Räumen des Verwaltungsgebäudes in Gettorf, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 
Gettorf, öffentlich aus. 
Das „Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld“ ist gegen Erstattung der Portokosten einzeln und im Abonnement bei dem Amt 
Dänischer Wohld zu beziehen. 
Die Bekanntmachung ist mit Ablauf des Erscheinungstages des „Amtsblattes des Amtes Dänischer Wohld“ bewirkt. 
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